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I N H A LT S V E R Z E I C H N I S

217	� Öffentliche Zustellung gemäß § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG 
NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94)

Für
Herrn
Patrick Kirchner
Letzte hier bekannte Anschrift:
Fontanestr. 16
47139 Duisburg

kann ein Schriftstück des Dezernates 27 der Bezirksregie-
rung Münster vom 12.09.2025 Az.:27.2.8-41S0-424989-1 
nicht zugestellt werden, da der derzeitige Aufenthaltsort 
unbekannt ist.

Er wird hiermit aufgefordert, das Schriftstück an folgender 
Adresse unverzüglich abzuholen.

Anschrift:
Bezirksregierung Münster Dezernat 27 Albrecht-Thaer-Str. 
9 - Raum N 3087 - 48147 Münster

Hinweis:
Gemäß § 10 Absatz 2 Satz 7 LZG NRW gilt das Schrift-
stück als zugestellt, wenn seit dem Tag des Aushangs dieser 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Es wird 
darauf hingewiesen, dass mit dieser Zustellung des Schrift-
stücks durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Münster, den 30.09.2025� Bezirksregierung Münster 
� Dezernat 27  
� Im Auftrag  
� gez. Kaiser

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2025 S. 397
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218	� Bestellung von bevollmächtigten Bezirksschorn-
steinfegern (m/w/d)

Bezirksregierung Münster� Münster, den 30. September 2025 
Dezernat 34

34.01-A 10/2025
Die Bezirksregierung Münster hat gemäß § 8 Abs. 1 des 
Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes (SchfHwG) vom 
26.11.2008 (BGBl. I S. 2242) in der zurzeit gültigen Fassung 
mit Verfügung vom 21. Mai 2025 Herrn Jeffrey Söhndel mit 
Wirkung vom 01. Oktober 2025 zum bevollmächtigten Be-
zirksschornsteinfeger für den Kehrbezirk Kreis Warendorf 
XIII bestellt. Die Bestellung ist auf 7 Jahre befristet.

34.01-A 11/2025
Die Bezirksregierung Münster hat gemäß § 8 Abs. 1 des 
Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes (SchfHwG) vom 
26.11.2008 (BGBl. I S. 2242) in der zurzeit gültigen Fas-
sung mit Verfügung vom 21. Mai 2025 Herrn Sebastian 
Langkau mit Wirkung vom 01. November 2025 zum be-
vollmächtigten Bezirksschornsteinfeger für den Kehrbezirk 
Stadt Gelsenkirchen VI bestellt. Die Bestellung ist auf 7 
Jahre befristet.

34.01-A 12/2025
Die Bezirksregierung Münster hat gemäß § 8 Abs. 1 des 
Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes (SchfHwG) vom 
26.11.2008 (BGBl. I S. 2242) in der zurzeit gültigen Fassung 
mit Verfügung vom 21. Mai 2025 Herrn Frank Schmelting 
mit Wirkung vom 01. Oktober 2025 zum bevollmächtigten 
Bezirksschornsteinfeger für den Kehrbezirk Stadt Bottrop I 
bestellt. Die Bestellung ist auf 7 Jahre befristet.

34.01-A 13/2025
Die Bezirksregierung Münster hat gemäß § 8 Abs. 1 des 
Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes (SchfHwG) vom 
26.11.2008 (BGBl. I S. 2242) in der zurzeit gültigen Fas-
sung mit Verfügung vom 21. Mai 2025 Frau Cornelia Droste 
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42 Bekanntmachung gemäß § 10 
des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Bezirksregierung Münster 48147 Münster, 23.02.2018
52-500-0211802/0024.V Domplatz 1-3
 poststelle@brms.nrw.de

Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 c,  
48653 Coesfeld
Die Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 
c, 48653 Coesfeld, hat die Änderungsgenehmigung zur we-
sentlichen Änderung, des gemäß BImSchG genehmigten 
Kompostwerkes in Coesfeld (Gemarkung Kirchspiel, Flur 
27, Flurstück 220) beantragt.

Gegenstand des Antrages ist die Erweiterung des Kom-
postwerkes mit Teilstromvergärung in Coesfeld um eine 
Gärprodukttrocknung. Die Anlage soll nach Änderungs-
genehmigung errichtet und betrieben werden.

Der für Mittwoch, den 21.03.2018 um 10.00 Uhr, im Be-
sprechungsraum der RETERRA, Brink 37 c, 48653 Coes-
feld, vorgesehene Erörterungstermin findet nicht statt, da 
gegen das beantragte Vorhaben keine Einwendungen inner-
halb der Einwendungsfrist erhoben wurden.

Im Auftrag
gez. Dagmar Egemann

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 69

43 Bekanntmachung der Teilrücknahme der 
Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 des immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsbescheides 
vom 19.01.2017 zur Errichtung und Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 

Bezirksregierung Münster Münster, den 23.02.2018 
500-0915123/0021.V Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Bezirksregierung Münster hat mit Bescheid vom 
23.02.2018 die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 zur Fest- 
legung eines Emissionsgrenzwertes als Jahresmittelwert 
von 0,002 mg/m3 für den Parameter Quecksilber und 
seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber (Hg), 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbeschei-
des vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 zurückgenommen.

Der Teilrücknahmebescheid enthält folgenden verfügenden 
Teil:

„1. Hiermit wird die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbe-
scheides vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum 
Betrieb eines Steinkohlekraftwerks in Datteln (Az.: 
500-53.0011/15/0915123/0021.V) mit Wirkung für die 
Vergangenheit zurückgenommen.
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C:	 Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen

mit Wirkung vom 01. Oktober 2025 zur bevollmächtigten 
Bezirksschornsteinfegerin für den Kehrbezirk Stadt Bottrop 
III bestellt. Die Bestellung ist auf 7 Jahre befristet.

� Im Auftrag
� Gez. Schwack

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2025 S. 397-398

219	� Bekanntmachung gemäß § 23a Abs. 2 des  
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

Bezirksregierung Münster� Münster, den 24.09.2025 
500-53.0135924/0281.U� Domplatz 1-3, 48143 Münster 
� dez53@brms.nrw.de

Die Firma BASF Coatings GmbH, Glasuritstraße 1 in 48165 
Münster hat gemäß § 23a Abs. 1 Bundes-Immissionsschutz-
gesetz (BImSchG) eine störfallrelevante Änderung der CO2 
Löschanlage, die Bestandteil eines Betriebsbereiches ist, auf 
dem Betriebsgrundstück Glasuritstraße 1 in 48165 Münster 

(Gemarkung Hiltrup, Flur 10, Flurstück 1330), angezeigt. 
Die Anlage ist nicht genehmigungsbedürftig nach dem BIm-
SchG.

Gegenstand der Anzeige ist der Austausch der CO2-Vorrats-
behälter der CO2-Löschanlage und Erhöhung der Bevorra-
tung für CO2 in Gebäude D222.

Das angezeigte störfallrelevante Vorhaben wurde daraufhin 
geprüft, ob der angemessene Sicherheitsabstand zu benach-
barten Schutzobjekten erstmalig unterschritten wird, räum-
lich noch weiter unterschritten wird oder ob eine erhebliche 
Gefahrenerhöhung ausgelöst wird. 

Im Rahmen dieser Prüfung wurde festgestellt, dass dies 
nicht der Fall ist. Das angezeigte Vorhaben bedarf daher  
keiner Genehmigung nach dem BImSchG.

� Im Auftrag 
� gez. Ottensmann

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2025 S. 398

220	� Bekanntmachung der Feststellung des Jahresab-
schlusses 2024 der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung RVR Ruhr Grün des Regionalverban-
des Ruhr

Gemäß § 26 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung von Art. 16 Ges. 
vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644 ber. 2005 S. 15) wird die 
Feststellung des Jahresabschlusses der eigenbetriebsähnli-
chen Einrichtung RVR Ruhr Grün für das Wirtschaftsjahr 
2024 wie folgt bekannt gemacht:

1.	 Feststellung durch die Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung hat in der Sitzung am 04.07.2025 
den Lagebericht und den Jahresabschluss zum 31.12.2024 
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung RVR Ruhr Grün

	 • mit einer Bilanzsumme von 42.001.710,95 w
	 • mit einem Eigenkapital von 10.772.375,67 w
	 • �mit einem Verlustausgleich von 13.362.000,00 w durch 

den Regionalverband Ruhr 
	 • �mit einem RVR-Zuschuss in das eigene Vermögen 

RVR Ruhr Grün von 1.325.860,75 w
	 • und einem Jahresfehlbetrag von 991.171,24 w

analog § 97 (2) i.V.m. § 96 (1) Gemeindeordnung NRW und 
gem. § 26 (2) Eigenbetriebsverordnung NRW festgestellt.

Die Verbandsversammlung beschließt gem. § 96 (1) GO 
NRW und § 26 (3) EigVO NRW den Jahresfehlbetrag von 
991.171,24 w im Jahr 2025 der Ausgleichsrücklage zu ent-
nehmen.

Dem Betriebsausschuss wird gem. § 4 EigVO NRW durch 
die Verbandsversammlung Entlastung erteilt.

2.	� Abschließender Vermerk der Märkischen Revision 
GmbH:

Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31.12.2024 hat sich RVR Ruhr Grün der Märkischen Revi-
sion GmbH bedient.

Diese hat mit Datum vom 16.05.2025 den nachfolgend dar-
gestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

„An die eigenbetriebsähnliche Einrichtung RVR Ruhr Grün, 
Essen

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung RVR Ruhr Grün, Essen - bestehend aus der  

Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Ergebnisrechnung, 
Finanzrechnung und Teilergebnisrechnungen für das Wirt-
schaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 sowie dem 
Anhang - einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben 
wir den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
RVR Ruhr Grün, Essen für das Wirtschaftsjahr vom 1. Janu-
ar bis 31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse

	 • �entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen 
wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW), der Kommunalhaushaltsverordnung NRW 
(KomHVO NRW) in Verbindung mit den einschlä-
gigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage 
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31. De-
zember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Wirt-
schaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 
und

	 • �vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähn-
lichen Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen 
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, entspricht den Vorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmä-
ßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt 
hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Ver-
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antwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungs-
vermerks weitergehend beschrieben.

Wir sind von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung un-
abhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handels-
rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prü-
fungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des  
Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Auf-
stellung des Jahresabschlusses, der den landes- und kom-
munalrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belan-
gen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. Ferner sind 
die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlus-
ses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen auf-
grund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der 
Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irr-
tümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetz-
lichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der ei-
genbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie 
die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, 
auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, so-
fern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 
entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschrif-
ten der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO NRW) entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vor-
kehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwen-
dig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts 
in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu 
können.
Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwa-
chung des Rechnungslegungsprozesses der eigenbetrieb-
sähnlichen Einrichtung zur Aufstellung des Jahresabschlus-
ses und Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von we-

sentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetrieb-
sähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentli-
chen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, 
den Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht 
beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, 
aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irr-
tümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie 
einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahres-
abschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen 
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen 
aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hi-
naus

	 • �identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentli-
cher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im 
Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder 
Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als 
Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-
fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um 
als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das 
Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende 
wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, 
ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultie-
rende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt 
wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwir-
ken, Fälschungen, beabsichtige Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen 
interner Kontrollen beinhalten können.

	 • �erlangen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung 
des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen 
und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten 
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlun-
gen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prü-
fungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung bzw. dieser Vorkeh-
rungen und Maßnahmen abzugeben.

	 • �beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmetho-
den sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit 
zusammenhängenden Angaben.

	 • �ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessen-
heit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der 
erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kön-
nen. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine we-
sentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
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221	� Öffentliche Bekanntmachung gemäß § 46 f i. V. m. 
§ 45 Abs. 6 Kommunalwahlgesetz 

Ersatzbestimmung in der Verbandsversammlung  
des Regionalverbandes Ruhr

Herr Johannes Ferstl ist am 12.09.2025 durch Mandatsver-
zicht mit sofortiger Wirkung aus der Verbandsversammlung 
des Regionalverbandes Ruhr ausgeschieden. Gemäß §§ 46 
f, 45 Kommunalwahlgesetz (KWahlG) i. V. m. §§ 75 f, 69 
Kommunalwahlordnung (KWahlO) wird hiermit festge-
stellt, dass Herr Arnd Cappell-Höpken als Nachfolger über 
die Reserveliste am 23.09.2025 in die Vertretung nachge-
rückt ist.

Gegen die Feststellung der Nachfolge können gemäß § 45 
Abs. 6 i. V. m. § 39 Abs. 1 KWahlG

	 a) �jede wahlberechtigte Person im Gebiet des Regional-
verbandes Ruhr (Wahlgebiet),

	 b) �die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher 
Parteien und Wählergruppen, die an der Wahl teilge-
nommen haben, sowie

	 c) die Aufsichtsbehörde 

binnen eines Monats nach Bekanntgabe der Nachfolge Ein-
spruch erheben. Der Einspruch ist bei dem Wahlleiter des 
Regionalverbandes Ruhr, Kronprinzenstraße 35, 45128 
Essen, schriftlich einzureichen oder mündlich zur Nieder-
schrift zu erklären.

Essen, 29. September 2025

Garrelt Duin
-Wahlleiter-
Regionaldirektor
Regionalverband Ruhr

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2025 S. 400

222	� Öffentliche Bekanntmachung  zur Wahl der bera-
tenden Mitglieder der 15. Verbandsversammlung 
des Regionalverbandes Ruhr

Nach den Kommunalwahlen ist die Wahl der beratenden 
Mitglieder der Verbandsversammlung des Regionalverban-
des Ruhr auf Grundlage des Gesetzes über den Regional-
verband Ruhr, hier: § 10 Abs. 3 RVRG, in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 03. Februar 2004 (GV. NRW. S. 96), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.03.2025 (GV.NRW. 
S. 136) i.V.m. § 3 der Verbandsordnung des Regionalver-
bandes Ruhr vom 19. September 2005, zuletzt geändert am 
01.01.2024, durchzuführen. 

Die stimmberechtigten Mitglieder der Verbandsversamm-
lung wählen 

die beratenden Mitglieder ohne Stimmrecht

hinzu. 

Grundlage der Wahl sind die Vorschläge 

•	 der für das Verbandsgebiet zuständigen
	 - Arbeitgeberverbände
	 - Industrie- und Handelskammern
	 - Handwerkskammern
	 - Landwirtschaftskammern
	 je eine*n Vertreter*in,

•	 der im Verbandsgebiet tätigen Gewerkschaften 
	 drei Vertreter*innen,

•	 und der im Verbandsgebiet tätigen 
	 - Sportverbände

Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben 
im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu 
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 
unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir 
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage 
der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks er-
langten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder 
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die ei-
genbetriebsähnliche Einrichtung ihre Unternehmenstä-
tigkeit nicht mehr fortführen kann.

	 • �beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jah-
resabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob 
der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäfts-
vorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahres-
abschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung vermittelt.

	 • �beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem 
Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das 
von ihm vermittelte Bild von der Lage der eigenbetrieb-
sähnlichen Einrichtung.

	 • �führen wir Prüfungshandlungen zu den von den ge-
setzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten 
Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichen-
der geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei 
insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeut-
samen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte 
Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen 
Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den 
zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrun-
deliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht 
ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige 
Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten An-
gaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, 
die wir während unserer Prüfung feststellen.“

Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Wirt-
schaftsjahr 2024 werden bis zur Feststellung des folgen-
den Jahresabschlusses im Gebäude des Regionalverbandes 
Ruhr, Gutenbergstraße 47, 45128 Essen, Zimmer Nr. 014, 
während der Dienststunden zur Einsichtnahme verfügbar 
gehalten.
Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 
31.12.2024 kann zudem im Gremieninformationssystem 
des Regionalverbandes Ruhr eingesehen werden (Drucksa-
che Nr. 14/2001).

Essen, den 26.08.2025

gez. Carsten Uhlenbrock 
Betriebsleiter

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2025 S. 398-400
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	 - Kulturverbände
	 - anerkannten Naturschutzverbände
	 - kommunalen Gleichstellungsstellen
	 jeweils ein*e Vertreter*in.

Die beratenden Mitglieder müssen im Verbandsgebiet an-
sässig sein. Der jeweilige Wahlvorschlag muss mehr als das 
doppelte an Bewerber*innen enthalten, die gewählt werden 
können.

Die vorgenannten Organisationen können dem 

Regionaldirektor
des Regionalverbandes Ruhr
Kronprinzenstraße 35 
45128 Essen 

schriftlich Vorschläge für die zu wählenden Mitglieder bis 
spätestens zum

Freitag, 14. November 2025

einreichen.

Essen, 29. September 2025

Garrelt Duin
-Wahlleiter-
Regionaldirektor
Regionalverband Ruhr

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2025 S. 400-401

223	� Öffentliche Bekanntmachung gemäß § 46 f i. V. m. 
§ 45 Abs. 6 Kommunalwahlgesetz 

Ersatzbestimmung in der 14. Verbandsversammlung 
des Regionalverbandes Ruhr

Herr Wolfgang Seitz ist am 16.08.2025 verstorben und damit 
aus der 14. Verbandsversammlung des Regionalverbandes 
Ruhr ausgeschieden. Gemäß §§ 46 f, 45 Kommunalwahlge-
setz (KWahlG) i. V. m. §§ 75 f, 69 Kommunalwahlordnung 
(KWahlO) wird hiermit festgestellt, dass Frau Jutta Both als 
Nachfolgerin über die Reserveliste am 24.09.2025 in die 
Vertretung nachgerückt ist.

 Gegen die Feststellung der Nachfolge können gemäß § 45 
Abs. 6 i. V. m. § 39 Abs. 1 KWahlG

	 a) �jede wahlberechtigte Person im Gebiet des Regional-
verbandes Ruhr (Wahlgebiet),

	 b) �die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher 
Parteien und Wählergruppen, die an der Wahl teilge-
nommen haben, sowie

	 c) die Aufsichtsbehörde 

binnen eines Monats nach Bekanntgabe der Nachfolge Ein-
spruch erheben. Der Einspruch ist bei dem Wahlleiter des 
Regionalverbandes Ruhr, Kronprinzenstraße 35, 45128 
Essen, schriftlich einzureichen oder mündlich zur Nieder-
schrift zu erklären.

Essen, 30. September 2025

Garrelt Duin
-Wahlleiter-
Regionaldirektor
Regionalverband Ruhr

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2025 S. 401
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